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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 
SGB V vom 22. Januar 2015;  
hier: Neufassung der Krankenhausbehandlungs-Richtlinie 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 22. Januar 2015 über eine 

Neufassung der Krankenhausbehandlungs-Richtlinie (KE-RL) wird nicht beanstandet und kann 

daher in Kraft treten. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Der Gemeinsame Bundesausschuss wird gebeten, im Sinne der Transparenz durch eine 

Ergänzung in den Tragenden Gründen die Erwägungen, die den Regelungsentscheidungen zu 

Grunde liegen, näher auszuführen. Dies gilt insbesondere für die beschlossene Änderung des § 3 

Absatz 1 KE-RL-neu.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Ulrich Orlowski 
 

Bundesministerium für Gesundheit . 53107 Bonn 

216- 21432-25 
Bonn, 15. April 2015 


